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Stadtrat 05.10.2020 öffentlich 

 

Vorlage der Verwaltung 

Grünflächenpflege im Stadtgebiet Ludwigshafen - Genehmigung der 
Maßnahme 

Vorlage Nr.: 20202319 

 

A N T R A G 

Der Stadtrat möge wie folgt beschließen: 

Der Ausschreibung der Pflege von Grünflächen im Stadtgebiet von Ludwigshafen mit einer 

Summe von 1.100.000,00 € wird zugestimmt 

 

 



 
1. Vorbemerkungen 

Der Bereich 4-21 (Grünflächen und Friedhöfe) trifft auf der Grundlage der Organisationsver-

fügung die Entscheidung, welche Flächen er als Eigenbetrieb pflegt und welche Flächen und 

Maßnahmen zur externen Vergabe ausgeschrieben werden sollen. Zu dem Zeck erstellt er 

Leistungsverzeichnisse und berechnet die Kosten, damit im Anschluss die Aufträge inhaber-

genau vergeben und abgerechnet werden können. 

 

2.  Baubeschreibung 

 

Es soll extern ausgeschrieben werden: 

 

Die Grünflächenpflege in den Stadtteilen Pfingstweide, Edigheim, Oppau,  

Friesenheim und Nord-Hemshof  

für die Bereiche 4-13 (Gebäudemanagement), 4-14 (Tiefbau) und 4-15 (Umwelt) 

160.000,00 € 

 

Die Grünflächenpflege in den Stadtteilen Gartenstadt, Mundenheim, Süd, Mitte und West für 

die Bereiche 4-13 (Gebäudemanagement), 4-14 (Tiefbau) und 4-15 (Umwelt) 

180.000,00 € 

 

Die Grünflächenpflege in den Stadtteilen Rheingönheim, Maudach, Ruchheim 

für die Bereiche 4-14 (Tiefbau) und 4-15 (Umwelt) 

200.000,00 € 

 

Grünflächenpflege im Stadtteil Oggersheim  

für die Bereiche 4-14 (Tiefbau) und 4-15 (Umwelt) 

195.000,00 € 

 

Die Grünflächenpflege mit erhöhtem Aufwand für Verkehrssicherung  

für den Bereich 4-14 (Tiefbau) 

365.000,00 € 

 

3. Terminplanung: 

 

Die Maßnahmen sollen in 2020 ausgeschrieben und 2021 vergeben werden 

 

4. Kosten: 

 

Bei 4-13 8.000,00 € 

Bei 4-14  

Gemeindestraßen 350.000,00 € 

Kreisstraßen 177.000,00 € 



Landesstraßen 125.000,00 € 

Bundesstraßen 110.000,00 € 

Parkplätze 5.000,00 € 

Bei 4-15  

öffentliche Grünanlagen 240.000,00 € 

Spiel- und Bolzplätze 85.000,00 € 

 

5. Finanzierung: 

Die Maßnahme wird mit Liquiditätskrediten finanziert. 

 

6. Mittelbedarf: 

Die Mittel in Höhe von 1.100.000,00 € werden in 2021 benötigt.  

 

7. Verfügbare Mittel: 

 

Die Mittel stehen auf folgenden Sachkonten bei 4-13 zur Verfügung: 

Gewerbliche Grundstücke 5232200, 41318812, 1140901 200,00 € 

Jugendfreizeitstätten 5232200, 41318850, 1140801 2.100,00 € 

Verpachtete Bürgerhäuser 5232200, 41318450, 1140901 200,00 € 

Verwaltungsgebäude 5232200, 41318811, 1140801 3.200,00 € 

Hauptschulen 5232200, 41318832, 1140801 300,00 € 

Soz. Brennpunkte 5232200, 41318818, 1140801 2.000,00 € 

 

Die Mittel stehen auf folgenden Sachkonten bei 4-14 zur Verfügung: 

Gemeindestraßen 5232200, 41410001, 5410101 350.000,00 € 

Kreisstraßen 5232200, 41410001, 5420101 177.000,00 € 

Landesstraßen 5232200, 41410001, 5430101 125.000,00 € 

Bundesstraßen 5232200, 41410001, 5440101 110.000,00 € 

Parkplätze 5232200, 41410001, 5460101 5.000,00 € 

 

Die Mittel stehen auf folgenden Sachkonten bei 4-15 zur Verfügung: 

Öffentliche Grünanlagen 5232200, 41510013, 5510101 240.000,00 € 

Spiel- und Bolzplätze 5232200, 41510013, 3660101 85.000,00 € 

 

Bei Eignung und guter Leistung soll der Auftrag um 2 Jahre verlängert werden.  
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